BUSSGELDKATALOG 2009
Ab Februar 2009 gilt der neue Bußgeldkatalog. Die Bußgelder werden drastisch verschärft, teilweise sogar verdoppelt. Die wichtigsten Änderungen finden Sie in der untenstehenden Tabelle. 

Mit den Änderungen wird das Ziel verfolgt, die häufigsten Unfallursachen und Verkehrsverstöße (zu hohe Geschwindigkeit, zu dichtes Auffahren, Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss) durch höhere Strafandrohungen einzudämmen. Es ist geplant, die höheren Einnahmen durch die erhöhten Bußgelder für Maßnahmen auszugeben, die die Verkehrssicherheit erhöhen.

Mit der Erhöhung der Bußgelder sollen auch die Kontrollen verstärkt werden. 

Hier die wichtigsten Änderungen im Überblick:

	Verkehrsverstoß 
	bisheriges Bußgeld (EUR)
	geplantes Bußgeld 
ab 01.02.2009 (EUR)
	

	unangepasste Geschwindigkeit 
	50
	100
	

	Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot 
	40
	80
	

	Fehlverhalten auf Autobahnen (z.B. Wenden, Rückwärtsfahren, Vorfahrtsverletzung usw.) 
	40 - 150
	70 - 200
	

	zu geringer Abstand 
	40 - 250 (gestaffelt nach Geschwindigkeit und Abstand)
	75 - 400 (gestaffelt nach Geschwindigkeit und Abstand)
	

	Tempolimit missachten (innerorts)   *) 
	50 - 425 (nach Höhe der Geschwindigkeits-überschreitung)
	80 - 760 (nach Höhe der Geschwindigkeits-überschreitung)
	

	Tempolimit missachten (außerorts) *) 
	40 - 375 (nach Höhe der Geschwindigkeits-überschreitung)
	70 - 600 (nach Höhe der Geschwindigkeits-überschreitung)
	

	gefährliches Überholmanöver 
	40 - 125
	Verdopplung der jeweiligen Bußgeldsätze (80 - 250)
	

	Vorfahrt missachten 
	50
	100
	

	Drogen und Alkohol am Steuer 
	250 (erster Verstoß) 
500 (zweiter Verstoß) 
750 (dritter Verstoß
	500 (erster Verstoß) 
1000 (zweiter Verstoß) 
1500 (dritter Verstoß)
	

	Null-Promille-Regel für Fahranfänger nicht einhalten 
	125
	250
	

	rote Ampel missachten 
	50 - 200
	90 - 360
	

	Fahren mit nicht verkehrssicheren Kfz 
	50 - 150
	80 - 270
	

	Überladung um mehr als 5 Prozent (Lkw) bzw. 20 Prozent (Pkw) 
	50 - 200 (Fahrzeugführer Lkw) 
75 - 225 (Fahrzeughalter Lkw) 

50 - 125 (Pkw)
	80 - 380 (Fahrzeugführer Lkw) 
140 - 425 (Fahrzeughalter Lkw)

95 - 235 (Pkw)
	

	Lkw-Sonntagsfahrverbot nicht einhalten 
	40 (Fahrer) 
200 (Halter)
	75 (Fahrer) 
380 (Halter)
	


*) ab 16 Km/h bei Lkw und Bussen, ab 21 Km/h bei Pkw
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